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I.	Aus	der	Geschäftsstelle

ALLES	GUTE!

wir	gratulieren	unserem	Mitgliedsbetrieb	Familie	Ratz	
vom	Gasthof	„Schöne	Aussicht“	in	Jena	Wöllnitz	alles	
Gute	zum	100-jährigen	Bestehen!
Zum Fest sammelten bürger des ortsteils Geld und spendierten 
ein großes Feuerwerk. Wir finden es ganz toll, wie ein ganzer 
ortsteil hinter seinem Gastwirtsehepaar steht. Viel Glück auch weiterhin!

Liebe Verbandsmitglieder, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

in meinen terminen in den Mitgliedsbetrieben stelle ich immer wieder fest, dass trotz preissteigerungen 
bei Lebensmitteln und energie oftmals keine preisanpassung erfolgt. Getreide und Fleisch sind auf rekord-
niveau, aber auch die preise für Kaffee, säfte, bier und Wein sind kräftig gestiegen. der Liter Milch kostet 4 
Cent mehr als im Vorjahr. die Molkereien haben angekündigt, die preise für Quark und butter zu erhöhen.
der preis für butter stieg im Vorjahr um 28,7 %, Kaffee ist mit 18,7 % teurer. die energiepreise im Vergleich 
april 2010 - april 2011 um 10,5 %. 
sie als Gastgeber zwingt diese preisentwicklung zur preiserhöhung. Viele Mitgliedsbetriebe versuchten, im 
betrieb Kosten einzusparen, was heute aber nicht mehr ausreicht, um der Kostenexplosion entgegenzuwir-
ken. aus diesem Grund an alle Mitglieder der aufruf, die preise neu zu kalkulieren.

DDR	–	FZR	–	Ansprüche		jetzt	sichern!	Bis	zu	100	EUR	mehr	Monatsrente	oder	gar	Rentennach-
zahlung	möglich
auch wer als privater Gastwirt oder Hotelier in der ddr tätig war, konnte sich in der FZr (Freiwillige Zusatz 
rentenversicherung) versichern. allerdings endete die beitragserhebung bei einem angenommenen Jahres-
verdienst von 14.400,00 Mark (dies entsprach auch dem beitragshöchstsatz von 60,00 Mark).
Im sozialgesetzbuch VI der brd, § 256 a wurde durch den Gesetzgeber diese ungerechtfertigte beschrän-
kung der selbstständigen in der ehemaligen ddr durch die Möglichkeit korrigiert, tatsächlich erzielte ein-
künfte für die Zeit vom 01.01.1978 bis 30.11.1989 bis zur beitragsbemessungsgrenze der alten bundeslän-
der in diesen Jahren geltend zu machen.
Zu den Voraussetzungen zählen, dass die selbstständigen in diesem Zeitraum beiträge zur FZr entrichtet 
und jährliche Gewinne oberhalb von 14.400 Mark erzielt haben. als nachweise gelten eigene steuerbeschei-
de bzw. bestätigungen zu den erzielten Gewinnen über die zuständigen Finanzämter oder archive der stadt- 
bzw. Kreisverwaltungen.
eile ist geboten, denn am 31. 12. 2011 enden die aufbewahrungsfristen von Lohn- und einkommensunterla-
gen aus der ehemaligen ddr.
Wenn o.g. nachweise erbracht werden, können sie sich zusätzliche rentenansprüche für die Zukunft sichern 
bzw., wenn sie heute schon rentner sind (gilt für rentenbeginne ab 01.01.1992), sogar eine rentennach-
zahlung (bis zu vier Jahren) und zwar beides ohne dafür irgendwelche beiträge nachentrichten zu müssen! 
Fach- und sachgerechte Unterstützung bei der prüfung, beantragung und durchsetzung ggf. bestehender 
renten-rechtlichen ansprüche erhalten sie über den regionalverband Chemnitz des deHoGa sachsen e.V. in 
Zusammenarbeit mit unserem Fördermitglied, der sIGnaL IdUna Versicherung.



II.	Aus	dem	Steuerbüro
Steuerfreiheit	von	Gutscheinen	richter-
lich	bestätigt
eine Möglichkeit, einem arbeitnehmer einen 
teil des arbeitslohns lohnsteuer- und sozi-
alversicherungsfrei zuzuwenden, besteht in 
der nutzung der Freigrenze für sachbezüge 
in Höhe von monatlich 44 eUr. tank- und 
Geschenkgutscheine sind dabei die am 
weitesten verbreitete Form. doch bisher 
hat die Finanzverwaltung viele Gutscheine 
nicht anerkannt und die Zuwendungen als 
barlohn behandelt, z. b. Gutscheine, die 
neben der bezeichnung der zuzuwenden 
Ware oder dienstleistung auch einen betrag 
ausweisen oder das tanken gegen Vorlage 
einer elektronischen tankkarte des arbeit-
gebers.
die auffassung haben die bundesfinanz-
richter mit einer reihe von aktuellen ent-
scheidungen verworfen. Für sie ist allein 
entscheidend, was arbeitnehmer und ar-
beitgeber vereinbart haben. Hat der ar-
beitnehmer anspruch auf eine Ware bzw. 
dienstleistung oder auf Geld? allerdings 
muss ausgeschlossen sein, dass der ar-
beitnehmer anstelle des sachbezugs das 
bargeld erhalten kann. Gutscheine sollten 
daher stets den Zusatz enthalten: „eine 
auszahlung des Gutscheinwerts ist ausge-
schlossen“.

Fazit
Mit dem Urteil der bundesfinanzrichter ist 
nun geklärt: lohnsteuer- und sozialgaben-
freie sachbezüge liegen vor, wenn
• eine elektronische tankkarte verwen-

det wird, auf der ein Geldwert gespei-
chert ist,

• für vom arbeitnehmer verauslagte 
benzinkosten nachträglich durch den 
arbeitgeber bargeld erstattet wird oder

• ein Gutschein auch einen in euro lau-
tenden Höchstbetrag enthält.

Fiskus	macht	es	Kranken	leichter
Krankheitskosten	 sind	 in	 größerem	
Umfang	abziehbar
Für Medikamente, Kuren, brillen oder den 
besuch beim Heilpraktiker müssen be-
troffene oft tief ins portemonnaie greifen. 
denn die Krankenkassen, egal ob privat 
oder gesetzlich, erstatten derartige Kosten 
nur teilweise oder gar nicht. Einziger Trost: 
notwendige Krankheitskosten, die gezahlt 
wurden, um eine Krankheit zu heilen oder 
zu lindern, können als „außergewöhnliche 
belastungen“ abgesetzt werden. Zu einer 
steuerlichen ermäßigung kommt es jedoch 
nur, wenn die Kosten die zumutbare eigen-
belastung übersteigen. die Höhe der zu-
mutbaren eigenbelastung ist abhängig vom 
einkommen, dem Familienstand und der 
Zahl der Kinder und liegt zwischen einem 
und sieben prozent der Gesamteinkünfte. 
bei einem ehepaar mit drei Kindern und 
einkünften in Höhe von 60.000 eUr beträgt 
die zumutbare eigenbelastung beispielswei-
se 1.200 eUr, bei einem alleinstehenden 
ohne Kinder mit einkünften von 30.000 eUr 
dagegen 1.800 eUr.

Amtsärztliches	Attest	ist	nicht	mehr	er-
forderlich
Um Krankheitskosten von der steuer abset-
zen zu können, musste bisher vor behand-
lungsbeginn ein amtsärztliches Gutachten 
oder ein attest der Krankenkasse eingeholt 
werden, das die medizinische Indikation 
der behandlung nachweist. dies ist nicht 

mehr nötig. ein später geführter nachweis 
reicht nun aus. Zudem muss das attest 
nicht mehr von einem amtsarzt stammen, 
es kann auch von einem anderen Mediziner 
erstellt werden. ein privatgutachten des be-
handelnden arztes ist allerdings kein geeig-
neter nachweis.

Kosten	 für	 eine	 immunbiologisches	
Krebsabwehrtherapie	 werden	 aner-
kannt
therapiekosten sind nach neuester auffas-
sung der bundesfinanzrichter auch dann 
von der steuer abziehbar, wenn nur noch 
eine begrenzte Lebenserwartung besteht, 
der erkrankte nicht mehr auf eine Heilbe-
handlung anspricht und sich für eine aus 
schulmedizinischer oder naturheilkundli-
cher sicht nicht anerkannte Heilmethode 
entscheidet. beispielsweise können tumor-
patienten die Kosten für eine immunbio-
logische Krebsabwehrtherapie mit Ukrain 
als außergewöhnliche belastung absetzen, 
obwohl das präparat weder in deutschland 
noch in anderen europäischen Ländern als 
arzneimittel zugelassen ist.

TIPP:
Falls das Finanzamt aufwendungen für al-
ternative therapien oder wegen fehlender 
nachweise nicht als außergewöhnliche be-
lastungen anerkennt, sollten sie einspruch 
einlegen.

Steuersünder	 sollten	 härter	 bestraft	
werden	-	Entwurf	des	Schwarzgeldbe-
kämfungsgesetzes	steht
nach auffassung des Gesetzgebers funk-
tioniert das prinzip der strafbefreienden 
selbstanzeige so: „Wer steuern hinterzieht, 
handelt unrecht. Wer sich besinnt, dem 
wird verziehen“. doch nur noch, wenn alle 
einkünfte vollständig und zutreffend nach-
erklärt werden. ein „scheibchenweises“ 
preisgeben nichterklärter einkünfte wird 
nicht mehr mit straffreiheit belohnt – das 
sieht der entwurf des schwarzgeldbekämp-
fungsgesetzes vor. Zudem muss die selbst-
anzeige in Zukunft erfolgen, bevor das Fi-
nanzamt eine prüfungsanordnung bekannt 
gibt. auch ein strafzins in Höhe von fünf 
prozent des Hinterziehungsbetrages wird 
derzeit diskutiert. sobald das schwarzgeld-
bekämpfungsgesetz im bundesgesetzblatt 
verkündet ist, müssen alle noch nicht offen-
barten steuerlich relevanten sachverhalte 
offengelegt werden und zwar für alle Zeit-
räume, die noch nicht strafrechtlich verjährt 
sind. bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
sind jedoch auch noch strafbefreiende teil-
selbstanzeigen möglich.

1%-Regelung:	Bruttolistenpreis	ist	ge-
nau	definiert	 -	Nachträgliche	Kfz-Son-
derausstattungen	sind	nicht	zu	berück-
sichtigen
darf ein arbeitnehmer seinen dienstwa-
gen auch privat nutzen, stellt dies einen 
geldwerten Vorteil dar, der monatlich als 
arbeitslohn erfasst und versteuert werden 
muss. Führt der arbeitnehmer kein Fahr-
tenbuch, ist der private nutzungsanteil 
pauschal nach der 1%-regelung zu ermit-
teln. dazu wird 1% des inländischen brutto-
listenpreises des Fahrzeuges zum Zeitpunkt 
der erstzulassung herangezogen. der inlän-
dische bruttolistenpreis ist der Listenpreis 
des Herstellers einschließlich der werkseitig 
eingebauten sonderausstattungen sowie 

der Umsatzsteuer. rabatte der autohäuser 
spielen keine rolle. nachträglich eingebaute 
sonderausstattungen, z. b. eine Flüssiggas-
anlage, eine Klimaanlage, eine standhei-
zung oder ein eingebautes navigationsgerät 
müssen nicht berücksichtigt werden. denn 
diese zusätzlichen ausstattungen sind we-
der werkseitig eingebaut, noch sind sie im 
Zeitpunkt der erstzulassung vorhanden.
Grundsätzlich gilt, je höher der inländische 
bruttolistenpreis, umso höher der pauschal 
zu versteuernde privatanteil. deshalb kann 
das Führen eines Fahrtenbuchs günstiger 
sein.

Erzeugung	 von	 Ökostrom	 hat	 Konse-
quenzen	-	Photovoltaikanlage	kann	ei-
genständiger	Gewerbebetrieb	sein
Viele einzelunterneh-
men haben sich für die 
Installation einer pho-
tovoltaikanlage auf dem 
dach ihres Geschäftsge-
bäudes entschieden und 
speisen damit Ökostrom 
in das lokale stromnetz 
ein. dafür erhalten sie 
regelmäßig einspei-
sungsvergütungen vom 
netzbetreiber, die steu-
erlich betrachtet ein-
künfte aus Gewerbebetrieb sind. Fraglich 
ist allerdings, ob die einnahmen aus dem 
Geschäftsbetrieb des einzelunternehmens 
und dem betrieb der photovoltaikanlage 
zusammengefasst werden können. Um die-
se Frage zu beantworten, muss festgestellt 
werden, ob sich der eigentliche Unterneh-
mensbereich und der betrieb der photovol-
taikanlage gegenseitig ergänzen bzw. mit-
einander wirtschaftlich betrieben werden 
können. Wenn ja, bilden die beiden betriebe 
eine wirtschaftliche einheit und die einkünf-
te können miteinander verrechnet werden. 
Wenn nicht, ist die photovoltaikanlage ein 
eigenständiger Gewerbebetrieb, dessen 
einnahmen nicht mit denen des einzelun-
ternehmens verrechnet werden kann.

Liegen zwei eigenständige Gewerbebetriebe 
vor:
• sind zwei getrennte Gewinnermittlun-

gen zu erstellen.
• kann der Gewinn aus dem einzelunter-

nehmen bei der Gewerbesteuer nicht 
mit dem Verlust aus der photovolta-
ikanlage oder umgekehrt verrechnet 
werden.

• kann der Freibetrag bei der Gewerbe-
steuer von 24.500 eUr doppelt genutzt 
werden.

Liegt ein einheitlicher Gewerbebetrieb vor:
• ist nur eine Gewinnermittlung erforder-

lich.
• Kann der Gewinn aus dem einzelun-

ternehmen bei der Gewerbesteuer mit 
dem Verlust aus der photovoltaikanla-
ge oder umgekehrt verrechnet werden.

• Wird der gewerbesteuerliche Freibetrag 
von 24.500 eUr nur einmal gewährt 
werden.

die schwarz-gelbe regierung kommt mit 
der opposition im bundesrat überein, 
die steuererklärung drastisch zu verein-
fachen - es wird künftig ein Fragebogen 
mit nur noch zwei punkten zugestellt:

1. Wie hoch war im Vorjahr der betrag 
Ihres einkommens?
2. Überweisen sie uns diesen betrag.



Auf	 die	 richtige	 Verteilung	 kommt	 es	
an	 -	 Freistellungsaufträge	 sparen	 Ab-
geltungssteuer

Kapitalerträge sind steuerfrei, soweit sie 
den sparer-pauschbetrag von 801 eUr (al-
leinstehende) bzw. 1.602 eUr (ehegatten) 
nicht übersteigen. sie werden ohne abzug 
von abgeltungssteuer ausgezahlt, sofern 
einem Kreditinstitut – maximal in Höhe des 
sparer-pauschbetrages – ein Freistellungs-
auftrag für Kapitalerträge erteilt wurde. Mit 
einem gemeinsam erteilten Freistellungs-
auftrag können ehegatten auch die Verluste 
für alle bei einem Kreditinstitut geführten 
Konten und depots beider ehegatten ver-
rechnen lassen. Zulässig ist auch ein ge-
meinsamer Freistellungsauftrag über einen 
betrag von 0 eUr. dieser ist sinnvoll, wenn 
bei einer bank eine ehegattenübergreifen-
de Verlustverrechnung erfolgen soll, der 
gemeinsame sparer-pauschbetrag aber be-
reits bei den anderen banken ausgeschöpft 
wurde.
sparer, die ihre sparguthaben bei ver-
schiedenen banken angelegt haben, sollten 
prüfen, ob ihre Freistellungsaufträge noch 
aktuell sind: Wurde der sparer-pauschbe-
trag vollständig ausgeschöpft und ist er in 
richtiger Höhe auf die verschiedenen Kre-
ditinstitute verteilt? damit kann vermie-
den werden, dass banken abgeltungssteu-
er einbehalten, obwohl die Kapitalerträge 
insgesamt nicht den sparer-pauschbetrag 
übersteigen. Wer es versäumt, seinen 
Freistellungsauftrag rechtzeitig zu ändern, 
muss eine anlage Kap zur einkommens-
steuererklärung einreichen und seine ge-
samten Kapitaleinkünfte angeben, damit 
die zu viel einbehaltene abgeltungssteuer 
erstattet werden kann.

Eigenverbrauch	 kann	 teuer	 werden	 -	
Gaststätten	 und	 Fleischereibetriebe	
müssen	Pauschbeträge	ansetzen
Wer eine Gaststätte, bäckerei oder Flei-
scherei betreibt, entnimmt in der regel Wa-
ren für den privatgebrauch. das ist erlaubt, 
muss jedoch als betriebseinnahme erfasst 
werden, da die privatentnahmen den be-
trieblichen Gewinn nicht mindern dürfen. 
Wenn die Warenentnahmen nicht gesondert 
aufgezeichnet werden, sind die folgenden, 
vom Finanzministerium herausgegebenen 
pauschbeträge anzuwenden.
die pauschbeträge sind selbst dann in vol-
lem Umfang anzusetzen, wenn z. b. der 
Fleischer und seine Familie in der Flei-
scherei kein warmes Mittagessen zu sich 
genommen haben. private einkäufe, die 
getrennt von den betrieblichen einkäufen 
getätigt werden, werden nur bei lückenlo-
ser aufzeichnung und aufbewahrung aller 
belege anerkannt. doch dieser nachweis ist 
in der regel nicht möglich.

Tipp:
Grundsätzlich werden wegen individueller 
ess- und einkaufsgewohnheiten keine Zu- 

und abschläge zugelassen. 
daher kann es für Gast-
stätten und Fleischereibe-
triebe sinnvoll sein, alle 
Lebensmitteleinkäufe über 
das Unternehmen zu täti-
gen. die einkäufe sind in 
vollem Umfang betriebs-
ausgaben und die Vorsteu-
er kann geltend gemacht 
werden. die Warenent-
nahmen sind umsatzsteu-
erpflichtig und werden in 
Höhe der pauschbeträge 
dem Gewinn hinzugerech-
net.

Scheinselbstständigkeit	und	Sozialver-
sicherung
durch die ge-
stiegene Zahl 
der Kleinst-
g r ü n d u n g e n 
hat das thema 
scheinselbst-
s t ä n d i g k e i t 
wieder an ak-
tualität gewon-
nen. dem auf-
traggeber eines 
scheinselbstän-
digen droht bei 
nachträglicher Feststellung eines sozialver-
sicherungspflichtigen beschäftigungsver-
hältnisses die nachzahlung der Gesamtso-
zialversicherungsbeiträge (beinhaltet auch 
die arbeitnehmeranteile).

Zur beurteilung einer tätigkeit muss die 
prüfende stelle alle für und gegen eine ver-
sicherungspflichtige beschäftigung spre-
chende tatsachen gegeneinander abwägen. 
die einordnung der tätigkeit hat im rah-
men einer Gesamtwürdigung aller Umstän-
de des eInZeLFaLLs zu erfolgen.

Was kann für eine Scheinselbständigkeit 
sprechen?
Für eine versicherungspflichtige beschäf-
tigung sprechen eine tätigkeit nach Wei-
sungen sowie die eingliederung in die ar-
beitsorganisation des Weisungsgebers. die 
rechtsprechung hat darüber hinaus weitere 
abgrenzungskriterien entwickelt:
• der auftragnehmer ist auf der dauer 

und im Wesentlichen nur für einen auf-
traggeber tätig. Hierbei ist die recht-
liche und tatsächliche Möglichkeit, für 
mehrere auftraggeber tätig zu werden, 
ausschlaggebend. ein auftragnehmer 
ist dann „im Wesentlichen“ nur für ei-
nen auftraggeber tätig, wenn er aus 
dieser tätigkeit mindestens 5/6 seiner 
gesamten einkünfte erzielt.

• der auftraggeber (oder ein vergleich-
barer auftraggeber) lässt vergleichba-
re tätigkeiten ansonsten regelmäßig 
durch beschäftigte arbeitnehmer aus-
führen.

• die tätigkeit des auftragnehmers zeigt 
keine typischen Merkmale unterneh-
merischen Handels, wie z. b. werben-
des auftreten am Markt, Firmenschil-
der, briefkopf, ausgewogenheit der 
unternehmerischen Chancen und risi-
ken.

• der auftragnehmer beschäftigt regel-
mäßig keinen versicherungspflichtigen 
arbeitnehmer.

• die tätigkeit des auftragnehmers ent-

spricht dem äußeren erscheinungsbild 
nach der tätigkeit, die er für densel-
ben auftraggeber zuvor aufgrund eines 
beschäftigungsverhältnisses ausgeübt 
hat.

eine amtliche eintragung (z. b. in die Hand-
werksrolle) sowie eine besondere amtliche 
Genehmigung oder Zulassung stützen die 
annahme einer selbständigen tätigkeit. die 
eintragung in das Gewerberegister oder in 
das Handelsregister allein reicht dagegen 
nicht aus.
die genannten Kriterien können Merkma-
le eines scheinselbständigen sein, müssen 
aber immer im rahmen der Gesamtverhält-
nisse beurteilt werden. nur weil einzelne 
aspekte zutreffen, muss nicht automatisch 
eine scheinselbständigkeit vorliegen. die 
prüfende stelle wägt alle tatsachen, die für 
und gegen eine selbständigkeit sprechen, 

gegeneinander ab. Jeder Fall wird 
individuell behandelt.

Anfrageverfahren	 gem.	 §	 7a	
SGB	IV
Wird durch eine prüfung festge-
stellt, dass der auftragnehmer 
scheinselbständig ist, müssen 
die Gesamtsozialversicherungs-
beiträge ab beginn der Versiche-
rungspflicht rückwirkend durch 
den auftraggeber gezahlt wer-
den.

bei neu geschlossenen Verträgen kann der 
Versicherungsbeginn durch das anfrage-
verfahren auf den Zeitpunkt verschoben 
werden, zu dem die entscheidung bekannt 
gegeben wird (dass es sich um einen be-
schäftigten handelt). damit erlangt der auf-
traggeber rechtssicherheit und die Höhe ei-
ner eventuellen nachzahlung wird begrenzt.

die antragstellung ist grundsätzlich jeder-
zeit möglich, jedoch nur wenn innerhalb 
eines Monats nach tätigkeitsaufnahme der 
antrag gestellt wird, kann der Versiche-
rungsbeginn verschoben werden.

Folgende Voraussetzungen müssen neben 
der rechtzeitigen beantragung erfüllt sein, 
damit eine Verschiebung des Versiche-
rungsbeginns möglich ist:
• der beschäftigte stimmt dem späteren 

Versicherungsbeginn zu.
• der beschäftigte besitzt für den Zeit-

raum zwischen aufnahme der be-
schäftigung und der entscheidung eine 
bestehende absicherung gegen das 
finanzielle risiko von Krankheit und 
zur altersvorsorge, die der art nach 
den Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und der gesetzlichen 
rentenversicherung entsprechen.

der schriftliche antrag wird an die deut-
sche rentenversicherung bund gerichtet. 
die Möglichkeit des antragverfahrens ent-
fällt, wenn von amtlicher seite bereits eine 
prüfung durchgeführt oder eingeleitet (z. b. 
durch Zusendung eines Fragebogens) wur-
de.

Empfehlung
Wenn mit Kleinunternehmen (z. b. Freibe-
rufler, Handelsvertreter) zusammenarbei-
ten wird, sollte genau geprüft werden, ob 
die Kriterien einer scheinselbständigkeit 
zutreffen könnten. bei neu zu schließenden 
Verträgen wird die beantragung eines sta-
tusfeststellungsverfahrens angeraten.

Jahreswert für 1 person ohne Ust.

Gewerbezweig 7 % Ust. 19 % Ust. gesamt

bäckerei 847 eUr 430 eUr 1.277 eUr

Fleischerei 672 eUr 1.008 eUr 1.680 eUr

Gaststätten

a) mit abgabe von 
kalten speisen

807 eUr 1.210 eUr 2.017 eUr

b) mit abgabe von 
kalten und warmen 
speisen

1.116 eUr 1.989 eUr 3.105 eUr



IV.	Sonstiges

Aus	für	das	Schlupfloch	Raucherclub
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Müns-
ter: Deklarieren von Lokalen als Raucher-
club ist illegal / Bußgeld von 1.000 Euro
rheinische raucher wähnen sich bisher auf 
der Insel der seligen. Insbesondere in der 
düsseldorfer altstadt wurde ein Lokal nach 
dem anderen kurzerhand zum raucherclub 
ernannt. damit durfte in schätzungsweise 
jeder 2. Kneipe trotz nichtraucherschutzge-
setzes weiterhin fröhlich gequalmt werden. 
nirgendwo sonst ging man mit dem rauch-
verbot derart lax um. das ergab kürzlich 
eine Untersuchung des Krebsforschubngs-
zentrums Heidelberg in 10 bundesländern.

das soll sich künftig nach einem nun ergan-

genen Urteil des oberverwaltungsgerichtes 
Münster ändern. es stellte klar: eine Um-
gehung des rauchverbots in Gaststätten 
durch ihre deklarierung als raucherclub 
ist illegal. der richterspruch brachte den 
düsseldorfer ordnungs- und servicedienst 
(osd) auf die beine, der zuvor stets der 
Meinung war, die einhaltung des Gesetzes 
sei nicht kontrollierbar.
ab sofort muss man mit einem bußgeld 
von 1.000 euro rechnen, wer das Verbot 
in seinem betrieb missachtet. Im ext-
remfall droht der entzug der Lizenz.

Viele Wirte sind verwirrt von der neuen 
regelung und fordern bessere aufklä-
rung über ihre rechte und pflichten.

„der Informationsbedarf ist noch sehr 
hoch“, gibt ein osd-Mitarbeiter zu. Viele 
Gastronomen suchen weiterhin nach eiiner 
Möglichkeit, ihren Gästen die Zigarretten 
nicht ganz zu verbieten. das geht aber nur 
dort, wo es einen abgeschlossenen bereich 
für raucher gibt. Fehlt er, müssen nach-
träglich türen eingebaut werden.

Welcher	 Mehrwertsteuersatz	 gilt	 bei	
der	 Abgabe	 von	 Speisen	 zum	 soforti-
gen	Verzehr?
In gleich vier Fällen hatte der europäische 
Gerichtshof (euGH) über die Höhe des 
Mehrwertsteuersatzes bei der abgabe von 
speisen zum sofortigen Verzehr zu befin-
den. Hierbei entschieden die richter u. a., 
dass an ort und stelle verzehrte speisen 
an Imbisswagen und in Kinofoyers dem er-
mäßigten steuersatz unterliegen. Für einen 
partyservice wird hingegen der volle Mehr-
wertsteuersatz fällig. Im einzelnen ging es 
um:
• einen betreiber eines Imbisswagens 

auf Wochenmärkten, der Getränke und 
verzehrfertige speisen anbot. an ge-
schützten stellen des Wagens konnten 
die Kunden insbesondere pommes und 
Würstchen vor ort verzehren. (az.: 
C-497/09)

• ein Großraumkino mit mehreren 
standorten in deutschland, welches u. 
a. süßigkeiten, Getränke, popcorn und 
tortillachips im Foyer bzw. im Kino-
saal verkaufte. die Gäste konnten die-
se an ort und stelle verspeisen. (az.: 
C-499/09)

• einen betreiber mehrerer Imbissstände 
mit schwenkgrill, an denen die Kun-
den u. a. bratwürste, Hotdogs steaks, 
pommes etc. zum Verzehr an ort und 
stelle kaufen konnten. (az.: C-501/09)

• eine Fleischerei, die einen partyservice 
betrieb. dieser service sah vor, dem 
Kunden vorbestellte speisen in Warm-
haltevorrichtungen zu liefern. Je nach 
Wunsch konnten auch Geschirr und 
besteck sowie stehtische und personal 
mitgeliefert werden. (az.: C-502/09)

alle vier Gewerbetreibenden erklärten in 
ihren steuererklärungen, dass die Umsätze 
aus dem Verkauf der speisen und Mahlzei-
ten dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz 
unterliegen. dies sahen die jeweils zustän-
digen Finanzämter anders und forderten 

den vollen regelsatz der Mehrwertsteuer. 
die Fälle gingen bis vor den bundesge-
richtshof (bGH), der diese aufgrund der be-
deutung dem euGH vorlegte.
Maßgeblich bei der bewertung der Fälle ist 
es generell, ob eine komplexe einheitliche 
Leistung als „Lieferung von Gegenständen“ 
oder als „dienstleistung“ einzustufen ist, 
erklärten die richter. Hierbei sind sämtli-
che Umstände des einzelfalls zu prüfen. so 
entschied das euGH nunmehr, dass in den 
ersten drei Fällen (Imbisswagen/-stand 
und Kinofoyer/-saal) der Lieferungscha-
rakter überwiege und somit der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz gelte. beim partyser-
vice stellten die euGH-richter hingegen 
fest, dass der anteil der dienstleistung den 
größeren part einnehme. Insofern unterlie-
ge der partyservice dem vollen Mehrwert-
steuersatz.

Zuwendungen	an	Arbeitnehmer	clever	
gestalten
In der heutigen angespannten Wirtschafts-
lage wird der rotstift der Unternehmen 
immer spitzer. dies betrifft natur-
gemäß auch die personalkosten. 
Hier besteht die missliche situa-
tion, dass Lohnerhöhungen den 
arbeitgeber zirka 120 prozent des 
Mehrbetrages kosten, dem arbeit-
nehmer netto aber nur 50 prozent 
verbleiben.
daher sind alternativen gefragt, bei 
denen die Zuwendungen des ar-
beitgebers nahezu oder sogar völlig 
ungeschmälert in der tasche des 
arbeitnehmers ankommen.

Informationen darüber erhalten sie 
in unserer Geschäftsstelle. es gibt 
legale Möglichkeiten der arbeitge-
ber, ihren arbeitnehmern sozialver-
sicherungsfrei sowie steuerfrei oder 
nur niedrig besteuert Geld- oder 
sachleistungen zukommen zu las-
sen.

III.	Ihr	Recht

ANZEIGE
Kleine	 Gaststätte	 mit	 Wohnung	
im	Obergeschoss	zu	verkaufen.
• Gewerbl. nutzfläche 127 qm, 

WF: 103 qm
• Grundstücksfläche ca, 450 qm
• nähe rudolstadt gelegen, er-

reichbar über b 88 und b 85
• Kp: 120.000,00 €
• Kontakt: Volksbank saaletal eG, 

Marktstraße 22, 07407 rudol-
stadttel.: 03672-487184

Weitere Informationen erhalten sie 
in der Geschäftsstelle.

Steuer-Identifikationsnummer	wird	für	
Freistellungsaufträge	benötigt
bereits bestehende Freistellungsaufträ 
ge sind weiterhin gültig. ein geänderter 
Freistellungsauftrag muss nur beantragt 
werden, wen eine Umverteilung des spa-
rer-pausbetrages erforderlich ist oder ein 

gemeinsamer Freistellungsauftrag über 0 
eUr für Zwecke der ehegattenübergreifen-
den Verlustrechnung erteilt werden soll. 
achtung: bei allen Änderungen und allen 
neu erteilten Freistellungsaufträgen ist 
auch die persönliche steuer-Identifikations-
nummer anzugeben. diese steuernummer 

wurde bereits 2008 flächendeckend ver-
schickt. Wer noch keine steuer-Identifika-
tionsnummer erhalten hat und diese auch 
nicht auf seiner Lohnsteuerbescheinigung 
bzw. in seinem einkommenssteuerbescheid 
findet, kann sie beim bundeszentralamt für 
steuern mitteilen lassen.

Geht ein kleines Kätzchen in die bar. 
Fragt der Wirt: „ein Glas Milch wie üb-
lich?“

„nein, heute soll‘s ein harter Whisky 
sein“, antwortet das Kätzchen.
„Warum ein Whisky?“, erwidert der bar-
keeper verdutzt.

darauf das Kätzchen:
„nun, ich will halt morgens auch einmal 
mit einem Kater aufwachen...“


